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 TSG Markkleeberg         RICHTLINIE    

  von 1903 e.V.       für die mit der Mitgliedschaft in der TSG ver-

bundenen einmaligen Aufnahmebeiträge sowie 
 

                          monatlichen Grund-Mitgliedsbeiträge und Abteilungs- 
 

                                                                  Mitgliedsbeiträge sowie Umlagen und Arbeitsauflagen  
                            

                                 "BEITRAGSRICHTLINIE" 
 

 
Die vorliegende Beitragsrichtlinie regelt die Höhe und Zahlungsmodalitäten der mit der Mit-

gliedschaft in der TSG verbundenen, in der Satzung der TSG Markkleeberg von 1903 e.V. (nach-

folgend TSG) benannten Beiträge und Umlagen sowie evtl. Arbeitsauflagen (vgl. i.w. § 2 Ziff. 

5.8, § 4, Ziff. 4 und 5, § 10 Ziff. 3 und 5).  
 

Folgendes ist dafür bestimmt: 
 

 

1. MITGLIEDSCHAFT - BEGINN  
 

1.1 Die Mitgliedschaft in der TSG kann jederzeit beantragt werden. Die Beantragung der 

Mitgliedschaft bedarf der Schriftform. Dementsprechend ist der Aufnahmeantrag (An-

lage 1) auszufüllen, zu unterschreiben und einschließlich der ebenfalls unterschriebenen 

Anlagen (Einzugsermächtigung, Datenschutzeinwilligung, Fotoerlaubnis) an die TSG-

Geschäftsstelle zu senden (im Original per Post oder als scan per e-mail). 
 

1.2 Die Mitgliedschaft in der TSG beginnt immer mit dem ersten Tag des auf das Datum der 

Aufnahmeantragstellung folgenden Monats, sofern dem Antrag entsprochen werden 

kann. Eine schriftliche Bestätigung erfolgt nicht. 
 

1.3 Kann dem Antrag nicht entsprochen werden, wird der Antragsteller mit Angabe des 

Grundes darüber schriftlich informiert. 
 

 

2. BEITRÄGE 
 

Folgende Beiträge sind bestimmt: 

  

2.1 Einmaliger Aufnahmebeitrag 
 

2.1.1 Der einmalige Aufnahmebeitrag beträgt   12,00 Euro  .   
  

 

2.2 Monatlicher Grund-Mitgliedsbeitrag 
 

2.2.1 Der monatliche Grund-Mitgliedsbeitrag beträgt grundsätzlich  9,00 Euro . Dieser Betrag 

gilt auch (als Mindestbetrag) für fördernde (passive) Mitglieder. 
 

2.2.2 Abweichend davon zahlen Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre, Erwachsene ab 

Erreichen des gesetzlichen Rentenalters (Nachweis durch Kopie Rentneraus-

weis) und Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger (Nachweis durch jeweils bis 15.  Januar 

des Jahres  vom Mitglied  oder  dem jeweiligen  Abteilungsleiter in der TSG-Ge- 

schäftsstelle vorzulegendes Dokument für das lfd. Jahr) einen ermäßigten monatlichen 

Grund-Mitgliedsbeitrag von  5,00 Euro .  
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Wenn die Abweichung im Jahresverlauf eintritt, kann sie erst beim beim nächsten Bei-

tragseinzug berücksichtigt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der entsprechende 

Nachweis dafür rechtzeitig in der TSG-Geschäftsstelle eingereicht wird.  

 

2.2.3 Auf entsprechenden schriftlichen formlosen Antrag des jeweiligen Abteilungsleiters an 

den Vorstand kann für TSG-Mitglieder in weiteren begründeten Ausnahmefällen (z.B. an-

deren berechtigten sozialen Härtefällen, bei Auslandseinsatz, Krankheit oder im Trai-

ning/Wettkampf im Rahmen der TSG erlittenen Verletzungen, wodurch sie mehr als 6 

Monate nicht am sportlichen Leben der TSG teilnehmen können) für die entsprechende 

Zeit die zeitweilige Reduzierung des für sie zutreffenden monatlichen Grund-Mitglieds-

beitrages um 50%, also auf  4,50 Euro  bzw.  2,50 Euro , gewährt werden, wenn sie in 

dieser Zeit weiter TSG-Mitglied bleiben wollen.  Evtl. diesbezügliche Regelungen der Ab-

teilungen (Reduzierungen des Abteilungs-Mitgliedsbeitrages aus gleichem Grund, 

wenn das Mitglied sich für den Verbleib als Mitglied, d.h. die Weiterzahlung des (ggf. 

um 50% reduzierten) monatlichen Mitglieds-Grundbeitrages entschieden hat) sind zu-

lässig.  
 

 Alternativ können TSG-Mitglieder für diese Zeit, wenn sie mindestens 6 Monate beträgt, 

den Austritt aus der TSG mit der entsprechenden Begründung erklären (Formular gemäß 

Anlage 2 ist zu verwenden und beim Abteilungsleiter abzugeben) und gleichzeitig ihre 

Absicht bekanntgeben, später wieder Mitglied zu werden (im Formular ankreuzen). Sie 

werden dann bei der Wiederaufnahme bevorzugt, indem sie von der Zahlung des Auf-

nahmebeitrages befreit werden. 
  

 Die Mitgliedschaft endet in diesem Fall mit dem erklärten Austritt, d.h. sie wird mit der 

Wiederaufnahme nicht fortgesetzt sondern beginnt neu.  

  

 

2.3 Monatlicher Abteilungs-Mitgliedsbeitrag 

 

2.3.1 Die Höhe der monatlichen Abteilungs-Mitgliedsbeiträge (einschließlich der Mitglieder-

anteile an der Hallennutzungsgebühr der Abteilung) sowie evtl. abteilungsspezifischer 

Umlagen / Arbeitsauflagen wird von den Abteilungen eigenverantwortlich bestimmt, 

ebenso die evtl. Reduzierung derselben aus Gründen analog Ziff. 1.2.3. 
 

 Die Abteilungsleiter haben den Schatzmeister über die Abteilungs-Mitgliedsbeiträge 

und evtl. Reduzierungen derselben aus Gründen analog Ziff. 1.2.3 entsprechend zeitnah 

schriftlich zu informieren. 
 

2.3.2 Die Abteilungen sind zwecks Vereinfachung der Buchhaltung gebeten, ihre Beiträge 

überschaubar (wenig gestaffelt) in Analogie zu den Vereinsbeiträgen festzulegen. 
 

 

3. UMLAGEN und ARBEITSAUFLAGEN 
 

3.1      Sofern Umlagen und/oder Arbeitsauflagen erforderlich werden (z.B. bei größeren Ver-

anstaltungen, Anschaffungen oder Baumaßnahmen) sind sie vom Vorstand rechtzeitig 

bekanntzugeben, zur Diskussion zu stellen und zu beschließen. 
 

3.2 Evtl. abweichende Regelungen der Abteilungen (abteilungspezifische Umlagen und Ar-

beitsauflagen) bleiben hiervon unberührt. Die Abteilungsleiter haben, wenn zutreffend, 

den Schatzmeister entsprechend zu informieren. 
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4. ZAHLUNGSMODALITÄTEN 
 

4.1 Die Zahlung aller Beiträge erfolgt ausschließlich durch Bankeinzug.  
 

 Antragsteller auf TSG-Mitgliedschaft müssen dementsprechend mit dem Antrag auch 

die Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) für die Beiträge erteilen (Rückseite 

des Aufnahmeantrags gemäß Anlage 1 ist auszufüllen und ebenfalls zu unterschreiben). 
 

4.2 Sämtliche Zusatzkosten, die der TSG infolge eines nicht erfolgreichen Bankeinzugs ent-

stehen (z.B. durch falsche Kontodaten, ungerechtfertigte Storno's usw.), werden dem 

diese Kosten auslösenden TSG-Mitglied beim nächsten Bankeinzug als zusätzliche Zah-

lungspflicht auferlegt. Zudem wird dabei eine Bearbeitungsgebühr von  5,00 Euro  für 

jeden nicht erfolgreichen Bankeinzug erhoben. 

 

4.3 Der Bankeinzug wird, solange er nicht erfolgreich ist, maximal zwei Mal wiederholt. So-

lange der Bankeinzug trotz Mahnung nicht erfolgreich ist, gilt die Beitragszahlung (§ 10 

Ziff. 3 der Satzung) als nicht geleistet. Nach dem zweiten trotz Mahnung erfolglosen 

Bankeinzugsversuch wird § 8 Ziff. 1.1 der Satzung - Ausschließungsgründe - entspre-

chend wirksam.  
 

4.4 Alle Beiträge sind sowohl bezogen auf die Beitragshöhe (Anzahl der Monatsbeträge) als 

auch auf die Beitragsart (Aufnahme-, Grund- und Abteilungs-Mitgliedsbeitrag) entspre-

chend aufsummiert zum jeweiligen Einzugstermin fällig an die TSG.  
 

4.4.1 Der Bankeinzug erfolgt regelmäßig in einem entsprechend aufsummierten Betrag, ggf. 

zzgl. Gebühren, zum 31.03. und 30.09. des lfd. Jahres für das jeweilige lfd. Halbjahr.  
 

4.4.2 Für neu aufgenommene TSG-Mitglieder erfolgt der Bankeinzug des einmaligen Aufnah-

mebeitrags sowie der anteiligen monatlichen Grund- und Abteilungsmitgliedsbeiträge 

in einem entsprechend aufsummierten Betrag zum Monatsletzten des Monats der Auf-

nahme für das laufende Halbjahr. 
 

4.5 Die Überweisung der monatlichen Abteilungs-Mitgliedsbeiträge zur Verwendung in den 

Abteilungen, gekürzt um die jeweilige Hallennutzungsgebühr, erfolgt spätestens zum 

15.06. und 15.12. des lfd. Jahres für das jeweils zurückliegende Halbjahr. 
 

5. MITGLIEDSCHAFT - ÄNDERUNGEN 
 

5.1. Wenn ein Mitglied von einer Abteilung der TSG in eine andere wechseln oder Mitglied 

in (einer) weiteren Abteilung(en) der TSG werden möchte, ist rechtzeitig eine Ände-

rungsmitteilung Abteilungszugehötigkeit (Anlage 2) auszufüllen, zu unterschreiben und 

an die TSG-Geschäftsstelle zu senden (im Original per Post oder als scan per e-mail). 
 

 Die Änderung hat i.d.R. Änderungen der Beitragszahlungen (Abteilungsbeitrag, Hallen-

nutzungsgebührenanteil) zur Folge, die zum jeweils nächsten Bankeinzug entsprechend 

wirksam werden. Eine schriftliche Bestätigung erfolgt nicht.   
 

5.2 Wenn sich bei einem Mitglied persönliche Daten oder Kontodaten ändern, ist rechtzeitig 

eine Änderungsmitteilung persönliche Daten (Anlage 3) auszufüllen, zu unterschreiben 

und an die TSG-Geschäftsstelle zu senden (im Original per Post oder als scan per e-mail). 

Eine schriftliche Bestätigung erfolgt nicht.   
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6. MITGLIEDSCHAFT - BEENDIGUNG 
 

6.1 Die Beendigung der Mitgliedschaft in der TSG (Austritt) befarf der Schriftform. Dement-

sprechend ist die Austrittserklärung gemäß Anlage 4 auszufüllen, zu unterschreiben und 

an die TSG-Geschäftsstelle zu senden (im Original per Post oder als scan per e-mail). 
 

6.2 Die Beendigung der Mitgliedschaft ist nur zum 30.06. und 31.12. des lfd. Jahres mit ein-

monatiger Kündigungsfrist (lt. Satzung (§7 Ziff. 1.2) möglich. Dementsprechend muss die 

Austrittserklärung entsprechend bis 31.05. bzw. 30.11. des lfd. Jahres in der Geschäfts-

stelle der TSG vorliegen, um termingemäß zu sein, andernfalls wird der Beitrag für das 

jeweils nächste Halbjahr noch fällig.  
 

6.3 Die Mitgliedschaft ist erst mit Bestätigung durch die TSG-Geschäftsstelle beendet.   
 

   
7 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

7.1 Diese Beitragsrichtlinie wurde - in Form von Änderungen an der bis dahin gültigen Fas-

sung vom 26.03.2019 - beschlossen von der Jahreshauptversammlung am 13.07.2021.  
 

7.2 Diese Beitragsrichtlinie ersetzt alle vorherigen Fassungen. Sie gilt in der vorliegenden Fas-

sung ab dem 01.07.2021 und solange, wie keine anderslautende Entscheidung einer 

zukünftigen Mitgliederversammlung getroffen wird. 

 

 
Anlagen:    Anlage 1 - Aufnahmeantrag mit Einzugsermächtigung, Datenschutzeinwilligung und Fotoerlaubnis 

                      Anlage 2 – Änderungsmitteilung Abteilungszugehörigkeit 

                      Anlage 3 – Änderungsmitteilung persönliche Daten 

                      Anlage 4 - Austrittserklärung 
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Anlage 1 / Seite 1 
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Anlage 1/ Seite 2 
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Anlage 1 / Seite 3 
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Anlage 1 / Seite 4 
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Anlage 2 
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Anlage 3 
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Anlage 4 

 

 


